
Kleinkläranlagen als Einzellösungen
Der Schutz der Umwelt und die Sicherung der natürlichen Ressource Wasser 
als Grundstoff der Trinkwasseraufbereitung, ist eine der wichtigsten Aufgaben 
in der Umweltpolitik von heute und morgen. Dies erfordert auch eine sinn-
volle Abwasserreinigung in den Kommunen. Im ländlichen Raum mit dünner 
Besiedlungsdichte und Streubebauung, wie in vielen Teilen des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, ist ein Anschluss aller Grundstücke an die öffentliche 
Kanalisation aufgrund technischer Schwierigkeiten oder wegen des unver-
hältnismäßig hohen Kostenaufwandes nicht möglich. Hier sind Kleinkläran-
lagen langfristig als Möglichkeit der Abwasserreinigung anzusehen.

Auch im Bereich der Kleinkläranlagen ist die Abwasserreinigung selbstver-
ständlich im Interesse eines Grundwasser- u. Gewässerschutzes so durchzu-
führen, dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Auf dem Gebiet der Abwassertechnik hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Moderne Kleinkläranlagen sind heute in der Lage, Abwasser weitgehend und 
zuverlässig zu behandeln und gewährleisten eine hohe Reinigungsleistung. Wie ist mit älteren Kleinkläranlagen zu verfahren? 

Viele ältere Kleinkläranlagen entsprechen nicht mehr den heute gültigen 
gesetzlichen Anforderungen an Reinigungsleistung und Gewässerschutz. 
Dies wiederum erfordert in den meisten Fällen die Nachrüstung der 
vorhandenen Anlage mit einer biologischen Reinigungsstufe oder den 
kompletten Neubau. 
Ziel der Landesregierung M-V ist es, dass bis zum Jahre 2013 alle Klein-
kläranlagen modernisiert werden.
Um die Bürger bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu unterstützen, stellt 
das Land Mecklenburg- Vorpommern Fördermittel zur Verfügung. Informa-
tionen über Fördermöglichkeiten erhalten die Bürger bei den Mitarbeitern 
der Wasserbehörde des Landkreises und im Internet (www.nordwestmeck-
lenburg.de).

Alle Grundstückseigentümer, die eine Kleinkläranlage betreiben, die nicht 
den heutigen technischen Anforderungen genügt, wie z.B. Dreikammer-
systeme ohne biologische Reinigungsstufe einschließlich Untergrundver-
rieselungen, werden durch die Wasserbehörde zur Modernisierung der 
Anlage bzw. zur Einstellung der Einleitung von Abwasser in ein Gewässer 
in einem angemessenen Zeitraum aufgefordert. Was bedeutet das?
Eine Möglichkeit für den Grundstückseigentümer besteht darin, die Klein-

kläranlage bis zu dem von der Wasserbehörde festgelegten Sanierungs-
termin zu modernisieren. Vor diesem Termin ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis zu beantragen, da die Einleitung von Abwasser aus einer Klein-
kläranlage in ein Gewässer bzw. oberflächennahe Grundwasser (Versik-
kerung) einen sogenannten Benutzungstatbestand des Gewässers darstellt. 
Mit der Erlaubnis „bestätigt“ die Wasserbehörde dem Bürger, dass das von 
ihm gewählte Reinigungsverfahren den Vorschriften entspricht und das 
gereinigte Abwasser in ein Gewässer eingeleitet werden darf.

Eine zweite Möglichkeit für den Grundstückseigentümer ist die Einstellung 
der Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Dazu wird das Abwasser in 
einer abflusslosen dichten Grube gesammelt und der Grundstückseigen-
tümer lässt den Grubeninhalt regelmäßig durch den zuständigen Zweck-
verband entsorgen. Diese Möglichkeit kann bei geringem Abwasseranfall 
finanziell interessant sein. In diesem Fall benötigt der Grundstückseigen-
tümer keine wasserrechtliche Erlaubnis. Jedoch sollte sich der Eigentümer 
in jedem Fall über die Anforderungen an die Errichtung/Betrieb einer Sam-
melgrube bei den Mitarbeitern der Wasserbehörde informieren.

Einige Verfahren der Abwasserbehandlung
Verschmutztes Abwasser muss entsprechend den Reinigungsanforderun-
gen vor der Einleitung in ein Gewässer von den Schmutzstoffen befreit 
werden. Das Abwasser wird in Kleinkläranlagen nach den Prinzipien der 
mechanisch-biologischen Reinigung geklärt.

Mechanische Abwasservorbehandlung (Vorklärung)
Bei allen Kleinkläranlagen ist eine Abtrennung der absetzbaren Stoffe, d.h. 
Feststoffe und der Schwimmstoffe erforderlich. Die Wahl der Vorklärung 
muss mit dem nachfolgenden Reinigungsverfahren abgestimmt sein und 
kann als Absetz- oder Ausfaulgrube ausgebildet sein.
Die Vorklärung muss wasserdicht und nach DIN 4261-1 (Dezember 2002) 
bemessen sein und ist regelmäßig durch den jeweiligen Zweckverband 
oder dessen beauftragten Dritten entschlammen zu lassen.

- Einkammer-Absetzgruben:

  • Bemessung: je Einwohnerwert ein Nutzvolumen von 300 l
  • mindestens ein Gesamtnutzvolumen von 2000 l 

- Mehrkammer-Absetzgruben:
  • Bemessung: je Einwohnerwert ein Nutzvolumen von 500 l
  • mindestens ein Gesamtnutzvolumen von 2000 l 
  • als Zweikammergrube maximal 4000 l Gesamtnutzvolumen

- Mehrkammer-Ausfaulgruben:
  • Bemessung: je Einwohnerwert ein Nutzvolumen von 1500 l
  •  mindestens ein Gesamtnutzvolumen von 6000 l und Ausbildung  

als Dreikammersystem
  •  zusätzlich ein teilweiser anaerober biologischer Abbau der  

organischen Abwasserinhaltsstoffe (ohne Sauerstoffeinwirkung) 

Biologische Behandlung des vorgereinigten Abwassers: 
Zur biologischen Reinigung des vorgeklärten Abwassers sind verschiedene 
Verfahren zugelassen, die als allgemein anerkannte Regeln der Technik 
eingeführt worden sind.

a) optimierter Sandfiltergraben
    Bei Filtergräben wird das in der Mehrkammer-Ausfaulgrube vorgereinigte 

Abwasser in einem Verteilerschacht gesammelt, mittels Stoßbeschickung 
den oberflächennah verlegten Sickerleitungen zugeführt. Aus diesen 
sickert das Abwasser flächenhaft über darunter liegende Filterschichten, 
die zweischichtig aus Kiesen unterschiedlicher Körnung aufgebaut sind, 
anschließend wieder in darunter liegenden Rohrleitungen gesammelt 
und zusammengefasst in ein Gewässer eingeleitet. Pro angeschlossenem 
Einwohner sind 6 m Filtergraben vorzusehen, wobei die Filterlänge 
nicht 10 m überschreiten sollte. Die Abdichtung zum unteren Erdreich 
hat natürlich z.B. mit Lehm oder durch Folie zu erfolgen. Weiterhin ist 
zur Erfüllung der Wartungsverpflichtung ein Probenahmeschacht mit 
Absturz erforderlich.

b) Filterschachtanlagen
    Filterschächte können als „Kompaktvariante“ von Filtergräben in dichten 

Behältern angesehen werden. Die biologische Reinigung findet in einem 
mehrschichtigen, natürlich durchlüfteten Sandkörper statt. Bei Filter-
schächten müssen die gleichen Anforderungen bezüglich der stoßwei-
sen Beschickung wie bei Sandfiltergräben erfüllt sein. Die Anlagenteile 
müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) in Berlin besitzen.

c) Tropfkörperkläranlagen
    Das in der Mehrkammerabsetzgrube mechanisch gereinigte Abwasser 

fließt über ein Verteilersystem gleichmäßig über den Füllstoff (z.B. 
Lavaschlackensteine oder Kunststoffelemente) und benetzt die gesam-
te Tropfkörperoberfläche. Auf der Oberfläche der Füllstoffe siedeln 
sich Bakterien und Mikroorganismen („biologische Rasen“) an. Diese 
bauen unter Nutzung des Luftsauerstoffes die im Abwasser enthaltenen 
Schmutzstoffe ab. Die Sauerstoffversorgung erfolgt über den natürlichen 
Luftzug.       
Die Anlagen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vom Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin besitzen.

d) Tauchkörperanlagen
    Der Tauchkörper als biologische Behandlungsstufe kann nach der Vorbe-

handlung in der Mehrkammerabsetzgrube angewandt werden. 
Bei den Tauchkörperanlagen dienen den Mikroorganismen als Besied-
lungsoberfläche Tauchkörperscheiben oder Festbettoberflächen.  
Bei Rotationstauchkörpern werden die rotierenden Scheibenkörper 
durch mechanischen Antrieb (Drehung) abwechselnd mit vorgereinig-
tem Abwasser und Luft in Berührung gebracht. 

Bei der Festbettausführung ist der Bewuchsträger für den biologischen 
Rasen ständig in Abwasser eingetaucht. Der benötigte Sauerstoff wird 
durch Belüftungseinrichtungen unter dem Festbett eingebracht. In den 
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Wir alle tragen Verantwortung für eine saubere Umwelt,
leisten wir unseren Betrag.



Festbettanlagen ist für ausreichend Bewegung zwischen dem Abwasser 
und Tauchkörper durch Belüftung zu sorgen, damit sich überschüssiger 
Bewuchs von der Tauchkörperoberfläche löst.   
Die Anlagen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vom Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin besitzen.

e) Belebungsanlagen
    Bei den Belebungsanlagen erfolgt die biologische Abwasserbehandlung 

nach der Vorbehandlung in einer Mehrkammerabsetzgrube durch 
frei herumschwimmende Bakterien, die sich zu sogenannten Belebt-
schlammflocken zusammenballen. Der erforderliche Luftsauerstoff für 
die Mikroorganismen zum Schadstoffabbau wird über am Beckenboden 
angeordnete Belüftungseinrichtungen eingetragen und die erforderliche 
Turbulenz des Belebtschlamm-Abwasser-Gemisches sichergestellt. Im 
Belebungsbecken laufen zeitlich nacheinander und mehrmals am Tag 
folgende Reinigungszyklen ab: Beschicken, Belüften, Absetzphase, 
Klarwasserabzug, Überschussschlammabzug.   

Die Anlagen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vom Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin besitzen.

    Bei SBR (Sequencing Batch Reaktor) - Anlagen wird das Abwasser in 
drei Phasen in einem Behälter, auch Reaktor genannt, gereinigt. Nach 
der Füll- und Belüftungsphase, erfolgt die Absetzphase und in Folge die 
Abzugsphase des Überschussschlammes.  

    In der M e m -
b r a n - f i l t r a t i -
o n s - a n l a g e 

erfolgt die Trennung des biologisch behandelten Abwassers vom Beleb-
tschlamm-Abwasser-Gemisch nicht durch Sedimentation in der Nach-
klärkammer, sondern mittels Filtration durch Membranen, die in der 
Biokammer angeordnet sind. Die Nachklärkammer und damit auch die 
Überschussschlammrückförderung entfallen. Das gereinigte Abwasser ist 
frei von Schwebstoffen.

f) Pflanzenkläranlagen
   Pflanzenkläranlagen sind mit Sumpf-/ Röhrichtpflanzen bewachsene san-
dig-kiesige Bodenkörper, die zum Zwecke der biologischen Reinigung von 
vorgereinigtem Abwasser horizontal oder vertikal durchflossen werden. 
horizontale Durchströmung:  - Beetfläche 5 m2 pro Einwohner, 
   - mindestens 20 m2 
vertikale Durchströmung: - Beetfläche 4 m2 pro Einwohner,   
   - mindestens 16 m2

Die Wirkungsmechanismen im Bodenkörper sind durch komplexe physi-
kalische, chemische und biologische Vorgänge gekennzeichnet, die sich 
aus dem Zusammenwirken von Boden, Pflanzen, Mikroorganismen und 
Abwasser ergeben. Für die Planung und Ausführung dieser Anlagen soll-
ten Fachkundige beauftragt werden, die eine Funktionsgarantie und eine 

Betriebsanleitung übernehmen.

Wartung und Beprobung der Kleinkläranlagen

Alle in diesem Informationsblatt beschriebenen Abwasserreinigungssysteme 
sind zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Kleinkläran-
lage und zur Einhaltung der in der Wasserrechtlichen Erlaubnis vorgegebe-
nen Einleitwerte regelmäßig auf der Grundlage eines Wartungsvertrages 
durch einen Fachkundigen warten zu lassen. 
Fachkundige sind die Hersteller im Rahmen der Überwachung der von 
ihnen gefertigten Anlagen und Inhaber von Nachweisen der Fachverbände 
über die Erlangung der Fachkunde zur Wartung von Kleinkläranlagen. Die 
Fachkunde ist gegenüber der unteren Wasserbehörde nachzuweisen. 
Der Wartungsvertrag ist der unteren Wasserbehörde in Kopie vorzulegen.
Die Häufigkeit der Wartung richtet sich nach der Art der Anlage und wird in 
der wasserrechtlichen Erlaubnis als Auflage erteilt. Bei technischen Anlagen 
wird die Häufigkeit der Regelung in der bauaufsichtlichen Zulassung des 
DIBt übernommen. Alle nichttechnischen Anlagen sind wenigstens jährlich 
zu warten.

Im Rahmen der Wartung ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Klein-
kläranlage zu überprüfen.
Dazu ist es u.a. erforderlich einmal jährlich eine Abwasseranalyse nach 
den in der Abwasserverordnung vorgeschriebenen Methoden zu entneh-
men und von einem anerkannten zugelassenen Labor untersuchen zu 
lassen. Die Beprobung sollte im Vertrag geregelt sein.
Die Untersuchungsergebnisse sind der unteren Wasserbehörde unaufge-
fordert vorzulegen. Verantwortlich für die Vorlage der Ergebnisse ist der 
Betreiber der Kleinkläranlage.

Für Kleingärten, in denen Abwasser anfällt, erfolgt die Untersagung der 
Einleitung unzureichend gereinigten Abwassers durch die untere Was-
serbehörde im Rahmen einer Allgemeinverfügung. Die Erfassung aller 
unzureichenden Abwassereinleitungen in Kleingärten erfolgt in Zusam-
menarbeit mit den Ämtern und Vereinen.

Weitere Auskünfte und Informationen 
zum Thema Kleinkläranlagen werden durch die 

Untere Wasserbehörde 
erteilt.

Börzower Weg 3
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881 - 722 0

Homepage: http://www.nordwestmecklenburg.de
E-Mail: info@nordwestmecklenburg.de

Zuständige Zweckverbände 
im Landkreis Nordwestmecklenburg

INFORMATIONSBLATT

Kleinkläranlagen
in Nordwestmecklenburg

I   Vorklärung
II   Biologische Reinigung 
III  Nachklärung
1 Belüfter 
2 Belebtschlamm
3 Rückführschlamm mit Prallrohr
4 Maschinenschrank mit 
 - Gebläse
 - Magnetventile
5 Ejektoren
6 Festbett
7 Schlammrutsche

Zweckverband 
Wismar

Körperschaft des öffentlichen Recht

Wasser
Abwasser
Fernwärme

Telefon	0	38	41/78	30	-	0	 Zentrale	 0	38	41/78	30	40	 Sparte	Abwasser
	 0	38	41/78	30	26	 Verbrauchsabrechnung	 0	38	41/78	30	60	 Sparte	Fernwärme
	 0	38	41/78	30	30	 Sparte	Wasser	 Telefax: 0	38	41/78	04	07

INFORMATIONSBLATTZweckverband Schweriner-Umland

WAZ Güstrow-Bützow-Sternberg

 Suckower Straße 46 Tel.: 0 38 61 - 30 21 16
 19086 Plate Fax: 0 38 61 - 30 22 98 

- Trinkwasserversorgung - 
- Abwasserentsorgung - 

Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
Tel.: 0381-80 72 251
Fax: 0381-80 72 252 

Kläranlagen • Tiefbau • Außenanlagen

Tel.:03 88 71/5 73 30 • Fax: 5 73 54 • Auto: 0171/410 80 77

Zum Kamp 7 • 19071 Dalberg

www.zweckverband-gvm.de

www.waz-guestrow.de

www.zvwis.de

www.zv-schwerinerumland.de


